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Lohndatenänderungen per 01.01.2023 
 
 
Im Herbst 2022 hat das Stimmvolk die AHV-Reform 21 angenommen. Was heisst das 
nun: Das Rentenalter der Frauen wird auf 65 Jahre angehoben – diese Änderung wird 
schrittweise und voraussichtlich ab 01. Januar 2024 eingeführt. 
(Quelle: https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ahv/reformen-
revisionen/ahv-21.html) 

Ebenso wird die beschlossene MWST-Satzerhöhung frühestens per 01.01.2024 
kommen. (Quelle: Aktuelle Schweizer Mehrwertsteuersätze | ESTV (admin.ch)) 
 
 
Die jährlichen Änderungen/Überprüfungen der Sätze sind unten aufgeführt. 
 
Programm 441: Nationale Daten  
 
Wichtig: Überall zuerst die Zeitachse 2023 eröffnen und anschliessend die Mutationen für 
das Jahr 2023 vornehmen resp. die entsprechenden Daten kontrollieren.  
 

 
 
  

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/mehrwertsteuer/mwst-steuersaetze.html
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Privatanteil Geschäftsfahrzeug wird erhöht 
 
Seit dem 01.01.22 ist der monatliche Abzug für Geschäftsfahrzeuge 0.9% (bisher 0.8%).  
 
Diese Änderung wird in den Firmenstammfeldern im Programm L444 mit der Zeitachse 
01.2023 hinterlegt / überprüft.  
 

 
 

 
 

2022 2023 

AHV-Satz Arbeitnehmer 5.3% 5.3% 

AHV-Satz Arbeitgeber 5.3% 5.3% 

Jährlicher Mindestbeitrag AHV 503.00 514.00 

ALV-Z Satz Arbeitnehmer 0.5% 0 

ALV-Z Satz Arbeitgeber 0.5% 0 

BVG-Eintrittsschwelle 21‘510.00 22’050.00 

BVG-Koordinationsabzug 25‘095.00 25’725.00 

BVG max. versicherter Jahreslohn 86‘040.00 88’200.00 

BVG min. koordinierter Jahreslohn 3‘585.00 3‘675.00 
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%-Sätze und Grenzwerte der Sozialversicherungen 
 
Die Sätze der anderen Sozialversicherungen werden normalerweise (je nach 
Lohnartendefinition) im Programm L432 oder L444 hinterlegt. 
 
Programm 432 Versicherungsstamm oder 444 Firmenstammfelder 
 
AHV: Verwaltungskosten / FAK  
(Zahlen entsprechen einem Beispiel)  
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Unfallversicherung: BU- und NBU-Sätze: 
(Zahlen entsprechen einem Beispiel) 
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Unfall-Zusatzversicherung: Höchstgrenze (Zahlen entsprechen einem Beispiel) 

 

 
 

 
Unfall-Zusatzversicherung: Beitragssätze (Zahlen entsprechen einem Beispiel) 
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Kranken-Taggeldversicherung: Höchstlöhne (Zahlen entsprechen einem Beispiel) 

 

 
 

 

Kranken-Taggeldversicherung: Beitragssätze (Zahlen entsprechen einem Beispiel) 
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Kinderzulagen 2023 
 
Die Kinderzulagen können via Tabelle ab unserer Homepage heruntergeladen und 
eingelesen werden. 
 
 
Neue Tabellen einlesen: Prog. 422 (Nr. 20 – 25) 

 
 
Im Standard müssen die Tabellen mit der Einstellung „Gültig für alle Mandanten“ 
eingelesen werden.  
 
Die heruntergeladenen und entpackten Tabellen (Nr. 20 – 25) werden via „Importdatei 
hinzufügen“ bereitgestellt und mit „Start“ importiert. 
 
Die Abacus Research AG stellt die neusten Tabellen jeweils auf ihrer Homepage zur 
Verfügung:  
https://downloads.abacus.ch/downloads/weitere-applikationsdokumente/lohnbuchhaltung 
 

Die Kinderzulagen 2023 finden Sie (zu gegebener Zeit) ebenfalls auf unserer Homepage: 
http://www.fidevision.ch 

 
 
 

http://www.fidevision.ch/
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Quellensteuertarife 2023 
 
 
Neue Tarife einlesen 
Die Quellensteuertarife für das Jahr 2023 finden Sie auf der ABACUS-Homepage unter 
https://downloads.abacus.ch/downloads/weitere-applikationsdokumente/lohnbuchhaltung 
oder auf der Website der jeweiligen Kantone/Gemeinden. 
 
Programm 422: Tabellen einlesen 
 

 
 
Die heruntergeladenen und entpackten Tabellen werden via „Importdatei hinzufügen“ 
bereitgestellt und mit „Start“ importiert. 


